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DIENSTSTELLENAUSSCHUSS 
IM RECHNUNGSHOF , 

1033 Wien. Dampfschiffstraße 2 

21. 1515-01/85 

An das 

Präsidium des 
Nationalrates 

1010 Wie n 

35 

Der Rechnungshof beehrt sieh, seine Stellungnahme zum 

Bewertungsänderungsgesetz 1985 in 25 Abzügen zu über
reichen. 

Anlagen 

Für di. e .~ich ti gkeit 
der Au .. ' '2UDg: 

~. 

23. Mai 1985 

Der Präsident: 

i.V. Marschall 
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DIENSTSTELLENAUSSCHUSS 
IM RECHNUNGSHOF 

1033 Wien. Dampfschiffstraße 2 

Zl. 1515-01/85 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Bewertungsgesetz ~955, das Grund
steuergesetz 1955 und das Vermögen
steuergesetz 1954 geändert werden soll 
(Bewertungsänderungsgesetz 1985) -
Stellungnahme 

An das 

Bundesministerium 
für Finanzen 

1010 Wie n 

GI . elchs h . c nft 

Der Rechnungshof beehrt sich, nachstehende Stellungnahme zu 

dem im Gegenstand bezeichneten Gesetzesentwurf bekanntzugeben: 

Aufgrund der geltenden Rechtslage erfolgt die Feststellung 

der Einheitswerte (Hauptfeststellung) in Zeitabständen von 

neun Jahren. Die letzte Hauptfeststellung fand zum 1. Jän

ner 1973 mit Wirksamkeit 1. Jänner 1974 statt. Die nächste 

Hauptfeststellung hätte zum 1. Jänner 1982 erfolgen müssen. 

Nunmehr soll jed~ch die nächste Hauptfeststellung erst zum 

1. Jänner 1986 mit Wirksamkeit 1. Jänner 1989 durchgeführt 

werden. 

Der Rechnungshof gibt zu bedenken, daß jeder in Zeitabständen 

von je neun Jahren zu erfolgenden Hauptfeststellung die Ver

hältnisse zu Be~inn des Kalenderjahres zugrundezulegen sind 

und somit ein nach diesem Stichtag eingetretener Sachverhalt 

außer Betracht Z~ bleiben hat. Diese lange Zeitspanne zwischen 

den einzelnen Ha~ptfeststellungen führt aber dazu, daß sich 

die Einheitswerte im Verlauf des Feststellungszeitraumes immer 

weiter von den a.."!l Hauptfeststellungszeitpunkt gegebenen ','IIert 

entfernen. Nach ~einung des Rechnungshofes sollte eine Haupt

feststellung in Abständen von sogar nur je sechs Jahren - dieser 

Zeitraum war ursprünglich im Bewertungsgesetz 1955 vorgesehen 

gewesen - vorge~ommen werden. Nach Ansicht des Rechnungshofes 

wäre dies im n~nmehr automatisierten Verfahren arbeitsmäßig zu 

bewältigen. 
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Im vorliegende~ Entwurf fehlt die Bewertung von Freiluftschwimm

becken; bisher wurde in der Anlage zum § 53a des Bewertungs
gesetzes 1955 unter TZ 18 in einer Fußnote auf "Schwimmbecken" 

hingewiesen. Der Rechnungshof erinnert an die anläßlich der 

Gebarungsüberprüfung beim Finanzamt Melk (Tätigkeitsbericht 

1977, Abs 46.29) gegebene Empfehlung, für eine Regelung zu 

sorgen, daß sämtliche Bestandteile und das Zubehör des Grund 

und Bodens insbesondere auch Freiluftschwimmbecken, in die Be

wertung von Grundstücken entsprechend der vom Gesetz beigemes

senen Bedeutung miteinbezogen werden. Eine diesbezügliche Be

stimmung sollte nach Ansicht des Rechnungshofes nun in das 

Bewertungsänderungsgesetz 1985 aufgenommen werden. 

Für die l~ichtjgkeit 
der A~ft?ung: 

23. Mai 1985 

Der Präsident: 

i.V. Marschall 
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